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28. Oktober 2024 

Neue Registrierungspflichten für 
luxemburgische Gesellschaften ab 
12. November 2024 
 

Ab 12. November 2024 gelten neue 

Registrierungspflichten für Personen, die im 

luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister 

(RCS) eingetragen sind.  

 

1.  Wer ist betroffen? 

 

Grundsätzlich ist jede natürliche Person betroffen, die im 

RCS eingetragen ist.  

 

2.  Was verändert sich? 

 

Ab 12. November 2024 müssen alle Gesellschaften, die 

im RCS eingetragen sind, für alle natürlichen Personen, 

eine luxemburgische nationale Identifikationsnummer 

(LNIN)1 angeben. Dies betrifft unter anderem 

Geschäftsführer, Gesellschafter, wirtschaftliche 

Berechtigte und Liquidatoren von luxemburgischen 

Gesellschaften.  

 

a) Beantragung der LNIN 

Nicht in Luxemburg ansässige natürliche Personen, die 

im Zusammenhang mit einer luxemburgischen 

Gesellschaft eingetragen werden, müssen die LNIN 

beantragen und hierfür folgende Dokumente und 

Informationen vorlegen:  

 

− Name, Geschlecht, Staatsangehörigkeit und 

Privatanschrift;  

− Gültiges Ausweisdokument; und 

− Offizielle Meldebescheinigung der zuständigen 

Gemeinde oder eine von der zuständigen 

Behörde (z.B. Botschaft, Notar, Polizeistation) 

beurkundete eidesstattliche Erklärung oder ein 

 
1  Die LNIN ist identisch mit der Nummer, die im lu-

xemburgischen Sozialversicherungssystem allgemein 
als 'Matricule' bekannt ist. 

anderer akzeptierter Adressnachweis, jeweils 

nicht älter als sechs Monate. 

 

Eine einfache Übersetzung muss beigefügt werden, 

wenn die Dokumente nicht in Englisch, Französisch, 

Luxemburgisch oder Deutsch vorliegen. 

 

Informationen über das Geschlecht, die Nationalität und 

die Privatanschrift werden nicht im RCS registriert, 

sondern an das Centre des technologies de l’information 

de l’Etat (CTIE) zur Aufnahme in das Nationale Register 

der natürlichen Personen weitergeleitet. Die LNIN wird 

nicht öffentlich zugänglich sein. Die LNIN wird direkt an 

die Person gesendet, für die die Nummer erstellt wurde. 

Wenn der Antrag jedoch von einer bevollmächtigten 

Person gestellt wurde, wird die LNIN auf der 

Empfangsbestätigung angezeigt, die der Vertreter erhält. 

 

b) Auswirkungen auf das RBE 

Personen, die im RCS eingetragen sind, müssen die LNIN 

auch dem luxemburgischen Register der wirtschaftlich 

Berechtigten (RBE) mitteilen, soweit sie dort ebenfalls 

registriert werden müssen. 

 

3.  Wann gelten die Änderungen? 

 

Die Änderungen gelten ab 12. November 2024 für alle 

Neueintragungen oder Abänderungen, die natürliche 

Personen betreffen. 

 

a) Übergangszeitraum 

Während eines derzeit nicht festgelegten 

Übergangszeitraums ist die LNIN nur dann obligatorisch, 

wenn ein Änderungsantrag eine natürliche Person 

betrifft. Beispielsweise wird die Adressänderung oder 

Neueintragung eines Geschäftsführers ohne Angabe der 

LNIN nicht mehr akzeptiert. Änderungen, die keine 
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natürlichen Personen betreffen, wie etwa eine 

Sitzverlegung oder Kapitalerhöhung, können weiter 

durchgeführt werden, auch wenn die LNIN der mit der 

Gesellschaft verbundenen natürlichen Personen noch 

fehlen. Nach dem Ablauf des Übergangszeitraums 

werden alle Einreichungsprozesse der Gesellschaft 

blockiert, wenn die LNIN einer mit dieser Gesellschaft 

verbundenen natürlichen Person fehlt.  

 

b) Ältere Eintragungen 

Eintragungen, die vor dem 12. November 2024 

vorgenommen wurden, sind zunächst nicht betroffen. Es 

wird jedoch empfohlen, diese Eintragungen ab dem 

12. November 2024 freiwillig und kostenlos zu 

aktualisieren. Diese noch freiwillige Aktualisierung wird 

langfristig verpflichtend werden. 

 

4.  Wie können Sie sich vorbereiten? 

 

Unternehmen sind angehalten, die erforderlichen Daten 

und Dokumente für den Antrag zur Erlangung der LNIN 

zu sammeln, soweit natürliche Personen noch keine 

solche Nummer haben. Dabei sollten Unternehmen 

berücksichtigen, dass der Prozess zur Erlangung der LNIN 

und/oder der erforderlichen Antragsdokumente einige 

Zeit in Anspruch nehmen kann. Insbesondere bei neu zu 

registrierenden Geschäftsführern, die im Ausland 

ansässig sind, kann es daher zu Verzögerungen kommen, 

so dass diese ggf. zunächst nicht im RCS-Auszug 

erscheinen und ihre Vertretungsmacht gegenüber 

Dritten nicht ausreichend nachweisen können. 

 

5.  Weitere Informationen 

 
Weitere Informationen sind in englischer Sprache auf 

der Website des RCS verfügbar. Unser Luxemburger 

Team steht Ihnen ebenfalls gerne bei Fragen zur Verfü-

gung.  

Ihre Ansprechpartner in Luxemburg: 

 

Dr. Philipp Moessner 

Partner 

GSK Stockmann SA 

philipp.moessner@gsk-lux.com 

 

Anna Lindner 

Local Partner 

GSK Stockmann SA 

anna.lindner@gsk-lux.com 
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Urheberrecht 

GSK Stockmann – Alle Rechte vorbehalten. Die Wiedergabe, 

Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Bearbeitung sämtlicher Inhalte 

und Darstellungen des Beitrages sowie jegliche sonstige Nutzung ist 

nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von GSK Stockmann 

gestattet.  

 

Haftungsausschluss 

Diese Mandanteninformation enthält ausschließlich allgemeine 

Informationen, die nicht geeignet sind, den besonderen Umständen 

eines Einzelfalles gerecht zu werden. Sie hat nicht den Sinn, Grundlage 

für wirtschaftliche oder sonstige Entscheidungen jedweder Art zu sein. 

Sie stellt keine Beratung, Auskunft oder ein rechtsverbindliches 

Angebot auf Beratung oder Auskunft dar und ist auch nicht geeignet, 

eine persönliche Beratung zu ersetzen. Sollte jemand Entscheidungen 

jedweder Art auf Inhalte dieser Mandanteninformation oder Teile 

davon stützen, handelt dieser ausschließlich auf eigenes Risiko. 

 

GSK Stockmann und auch die in dieser Mandanteninformation 

namentlich genannten Partner oder Mitarbeiter übernehmen keinerlei 

Garantie oder Gewährung, noch haftet GSK Stockmann und einzelne 

Partner oder Mitarbeiter in irgendeiner anderen Weise für den Inhalt 

diese Mandanteninformation. Aus diesem Grund empfehlen wir, in 

jedem Fall eine persönliche Beratung einzuholen. 

 

www.gsk.de | www.gsk-lux.com 

GSK STOCKMANN 

BERLIN 

Mohrenstrasse 42 

10117 Berlin 

T +49 30 203907-0 

F +49 30 203907-44 

berlin@gsk.de 

HEIDELBERG 

Mittermaierstrasse 31 

69115 Heidelberg 

T +49 6221 4566-0 

F +49 6221 4566-44 

heidelberg@gsk.de 

 

FRANKFURT/M. 

Taunusanlage 21 

60325 Frankfurt am Main 

T +49 69 710003-0 

F +49 69 710003-144 

frankfurt@gsk.de 

 

MÜNCHEN 

Karl-Scharnagl-Ring 8 

80539 Munich 

T +49 89 288174-0 

F +49 89 288174-44 

muenchen@gsk.de 

 

HAMBURG 

Neuer Wall 69 

20354 Hamburg 

T +49 40 369703-0 

F +49 40 369703-44 

hamburg@gsk.de 

 

 

 

 

LUXEMBURG 

GSK Stockmann SA 

44, Avenue John F. Kennedy 

L-1855 Luxembourg 

T +352 2718 02-00 

F +352 2718 02-11 

luxembourg@gsk-lux.com 

 

 

LONDON 

GSK Stockmann UK Limited 

Queens House, 8-9 Queen Street 

Cheapside 

London EC4N 1SP 

United Kingdom 

london@gsk-uk.com 
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